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Text 

§ 2 

Einteilung der Krankenanstalten 

Die Krankenanstalten werden eingeteilt in 

 1. allgemeine Krankenanstalten, das sind Krankenanstalten für Personen, ohne Unterschied des 
Geschlechts, des Alters oder der Art der ärztlichen Betreuung (§ 1 Abs. 1 und 2); 

 2. Sonderkrankenanstalten, das sind Krankenanstalten für die Untersuchung und Behandlung von 
Personen mit bestimmten Krankheiten oder von Personen bestimmter Altersstufen oder für 
bestimmte Zwecke; 

 3. Pflegeanstalten für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedürfen; 

 4. Sanatorien, das sind Krankenanstalten, die durch ihre besondere Ausstattung höheren 
Ansprüchen hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung entsprechen; 

 5. selbständige Ambulatorien, das sind organisatorisch selbständige Einrichtungen, die der 
Untersuchung oder Behandlung von Personen dienen, die einer Aufnahme in Anstaltspflege nicht 
bedürfen. Der Verwendungszweck eines selbständigen Ambulatoriums erfährt dann keine 
Änderung, wenn dieses Ambulatorium über eine angemessene Zahl von Betten verfügt, die für 
eine kurzfristige, vierundzwanzig Stunden nicht überschreitende Unterbringung zur 
Durchführung ambulanter diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen unentbehrlich ist. Die 
Durchführung von Hausbesuchen im jeweiligen Einzugsgebiet ist zulässig; 
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 6. militärische Krankenanstalten, das sind vom Bund betriebene Krankenanstalten, die in 
unmittelbarem und überwiegendem Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben des 
Bundesheeres gemäß § 2 des Wehrgesetzes 2001 stehen, und deren Zahl und Standort vom 
Bundesminister für Landesverteidigung auf Grund militärischer Notwendigkeiten festgelegt 
wird. 
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